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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERuNO5RATE5 DES KANTONS S0LOTHuRN
VOM

28._Juni1968 Nr. 3386

1.

Der Regierungsrat hat mit Beschluss Nr. 6430 vom 12.12.1967,

gestützt auf § 6 Abs. 3 des soloth. EinführungsgesetzöS zum

Bundesgesetz über die NationalstraSsefl vdm 26.5~l96l, für die

~Mittlere Westtangente Solothurn!t (Zufahrtsstrasse zur N 5
zwischen Touring/Bielstrasse und A~tobahnanschluSS beiifl Spi—

talhof) im Gebiet der Gemeinden Solothurn und Biberist eine

~

Die Verfügung einer 2rojektierungszOne für die Nationalsirasse

selbst, die vom Eidg~ Departement des Ii~nern ~etroffen wird,

kann nach Art. 14 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die National—

strassen vom 8.3.1960 beim Bundesrat mit verwaitungsrechtlicher

Beschwerde angefochten werden. Im kantonalen Recht ist ein ana

loges Rechtsmittel nicht ausdrücklich vorgesehen. Der Regirungs—

rat wollte aber den Grundsatz des rechtlichen Gehörs nicht ausser

Acht lassen und hat deshalb auch hier eind Beschwerdemöglichkeit

eingeräumt.

Mit dem eingangs erwöhnten Regierungsratsbeschluss wurde dss
Eau—Dep~rtement beauftragt, .di~ öffentliche Auflage d~er Fl2oj eifl—

tierungszone durchzuführen. Die öffentliche Auflage der
ittlereWestt~

~erfolgte

vom 5. ~anuar bis 2. Fe~ruär 1968. ~

Innert dieser F‘rist ginge~ die nacüdtehend aufgeführten sieben

Beschwerden eing

1. a) Alphons Glutz—Blotzheim AG9 Solothurn

b) V. Glutz—Blotzheim Nachf. AG, Solothurn

beide Firmen vertreten durch Herrn Dr~ Franz Eng, Fürsprech,

Solothurn
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2, Frau M. Frölicher—Lack, Höfli, Biberist, vertreten durch

Herrn Dr. Werner Fröhlicher9 Fürsprech, Solothurn

5. Herren Fritz und Ernst Schären, Römerstrasse9 Solothurn,
~ertreten durch Herrn Dr. Franz.Zwygart, Fürsprech, Solothurn

4. Herr Fritz Schürch—Kottrnann, Direktor, Eiberist z.Z. in
Auvernier, vertreten durch Herrn Dr. Franz Zwygart, Fürsprech,

Solothurn

5. Obach Immobilien AG-, Solothurn, vertreten durch Herrn Dr.
Werner Fröhlicher, Fürsprech, Solothurn

6. Herren Prof. Dr. Peter Waldner und Urs Fröhlicher, Kaufmann, C
Solothurn, vertreten duröh Herrn Dr. Max Reber, Fürsprech,

Solothurn

7. Frau Dr. Gertrud Vogt—Kofi~ehl, Solothurn, vertreten durch
Herrn lic. jur. Hans Sesseli, Fürs..pr~Q~,.SolothUrn

Beamte des Bau—Departementes führten am 11. März 1968 in Solothurn

Einsprachenverhandlungen durch,

II,

Sämtliche Beschwerdeführer sind Grundeigentümer in dem durch den

Plan berührten Gebiet der Gemeinden Sol3thurn und Eiberist. Dahe~

sind sie zur Einreichung einer Beschwerde legitimiert. Sämtliche

Beschwerden wurden fristgerecht eingereicht, weshalb auf sie

einzufreten ist.

~zieht in Erwägung:

1. BeschWerde der Firmen~

und V. Glutz—Blotzheim Nachf. AG, Solothurn, veriretön durch

Herrn Dr. Franz Eng, Fürsprech, Solothurn.

Die Bes chwerdeführer‘ sind Eigentümer mehrerer grosser Grund

stücke ih Gebiet der Mutten in Solothurn und stellen das Be

gehren, der Anschluss von Solothurn ~Weststadt~ sei sr~ die

“Mittlere Westtangent&‘ auf die Achse Römerstrasse/ Hans Huber—

Strasse zu verlegen. Zur näheren Begründung dieses Begehrens



._..flhieet.einLi~u±Sahtan..dea..von. beidea..J‘ime:n beauftragten flaners,
• 1 B~errzi flols Egger, Architekt, Bern, vor. •.~ -

Zahlreiche und eingehende Variantenstudien und Verkehrsana—
lysen haben jedoch ergeben, dass der Knotenpunkt “Segetz—
&trasse“ richtig jewählt wurde. Ein Anschluss im Bereich der

• Römerstrasse/Hans—Huber—Strasse ist aus verkehrstechniachen

GrUnden nicht erwünscht, da sonst der Verkehr über einen
unübersichtlichen. Strassenzug auf den ohnehin überlasteten

• .Postplatz geleitet würde. Die generelle Linienführung der
Mittleren .Westtangente ist gegeben und hängt mit der sog.
“Brtihlplanung“ eng zusammen. Sowohl die politischen als auch
die technischen Orgaz~e der S.adt Solothurn haben der vor—

liegenden Projektierungszone zugestimmt. Sie ist das Resultat
der flanungsarbeiten zwischen Stadt und Kanton. Aus diesen
Grtlnden ist .die Beschwerde abzuweisen.

2. Beschwerde vozi Fraü M. Frölicher—Lack. Höfli. Bibdrist.
• vertreten durch Herrn Dr. Werner Fröhlicher, Fursprech,

Solothurn

Die Beschwerdefübrerin ist Eigenttimerin des “Höfli“ in der
Gemeinde Biberist. Sie verlangt, die Frojektierungszone sei
bei der Li.egenschaft Höfli nach Westen zu verschieben, d.h.
an die Grenze gegen den Spitalhof hin.

Eine gewisse Verschiebung der vorgesehenen Zufahrtsstrasse
nach Westen dürfte möglich sein, ebenfalls eine Reduktion
Udl‘ nöttg~n Böschungen dtwcb Eriichterr von Stützmauern wie
auch allfälligeVeitere MaSsuabmen (UeberdBckung) Eine
verbindliche Zusicherung in dieser Hinsicht kann ~edoch
heute nicht abgegeben werden, sondern es muss — trotz dem
Willen der staatlichen Organe, das “Höfli“ soweit als möglich
zu schonen — die BeschwerdefUbrerin auf das Ausbaupröjekt
und das dort vorgesehene Beschwerdeverfahren verwiesen werden.
Beim Entscheid kommt natürlich auch der Frage der Kosten
solcher Massnahmen beachtliche Bedeutung zu. Die Beschwerde
ist deshalb abzuweisen.
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3. Beschwe~ er Herren Frit~p~ Ernst Schären ‚Röme~,
Solothurn, vertreten durch Herrn Dr. Franz Zwygart, Fürsprech,

Solothurn

Di~ Beschwerdeführer sind Eigentümer der Grundstücke GB

Solothurn Nr0 2054 und 2058. Sie stellen das Begehren, die

ProjektierungSZOne sei aufzuheben, soweit sie ihr Grundstück

berühre. Im weiteren sei der Beschwerde aufschiebende Wirkung

zu geben. In der Begründung wird dargelegt, dass besonders

das Wohnhaus betroffen werde. Die FrojektierUngszOne führe

zudem durch dicht besiedeltes ~-ebiet und sollte deshalb an

die westliche Stadtgrenze verlegt werden.

Der eventuelle Bau einer “Aeusseren Westtangente“ an der

Grenze Solothurn/Bellach schliesst die Notwendigkeit der Er

stellung der ~Mittleren Westtangente‘t keinesfalls aus. Die

Studien über die Zweckmässigkeit und richtige Lage der

Mittleren Westtangente müssen als abgeschlossen und schlüssig
~etrachtet.W~~~:AI der heut~gen Konzeption ist festzu

halten. Die ~rojektierungSZone wurde mit ~ Veröffentlichung

im Amtsblatt rechtswirksam. Aus all diesen Gründen kann der

Beschwerde keine aufschiebende Wirkung zuerkannt werden;

sie ist abzuweisen. Die Beschwerdeführer werden auf die

kommende Auflage des definitiven Strassen— und Baulinien—

planes und die dort vorgesehene Einsprachembglichkeit ver—

wi es e n.

4, Beschwerde~~9~
~inA~, vertreten

durch Herrn Dr. Franz Zwygart, Fürsprech, Solothurn

Der Beschwerdeführer9 Eigentümer von GB Biberist Nr. 1197

mit der daraufsteheflden Villa Nr. 839 beantragt, die Pro—

jektierungszOne sei aufzuheben, soweit diese sein Grund

eigentum berühre. D~r Beschwerde sei zudem aufschiebende

Wirkung zu geben.

Eine Aufhebung oder Verschiebung der ProjektierUngsZofle

nach Westen kann aus den bereits dargelegten Gründen nicht

vorgenommen werden. Bedauerlicher~‘1ei55 wird das Grundstück

GB Nr. 1197 vollständig von Auffahrten umschlossen, Die

Frage des eventuellen Erwerbes der Liegenschaft und der
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EntSchädigung wird in diesem Verfahren nicht zur Behandlung

gebracht. Die Beschwerde wie auch. das Begehren um auf

schiebende Wirkung sind deshalb abzulJnen.

5; Beschwerde der Ohacl obi Solothurn, vertreten

durch Herrn Dr. Weri~er Fröhlicher, Fürsprech, Solothurn

Herr Dr. Werner Fröhlicher5 einziger Verwaltungsrat der

Beschwerdeführerin, fordert die Verschiebung der Projektie—

rungszone im Bereiche der Aare um einige hundert Meter nach

Westen5 weil diese das Grundstück GB Solothurn Nr. 3487 un

mittelbar tangiere. Der gewählte Standort der Larebrücke

sei falsch. Die vorgesehene Zufahrtsstrasse zur N 5 führe

durch ein Gdbiet, das zum Teil bereits überbaut sei und

durch die umfangreichen Strassenanlagen aufs schwerste

beeinträchtigt werde.

Aus den unter Abschnitt III, Ziff. 1 — 4 dargelegten Gründen

kann eine Verlegung an den Westrand des Stadtgebietes nicht

vorgenommen werden. Die Beschwerdeführerin ist für kleinere

Korrekturen auf das Detailprojekt zu verweisen, welches vor

aussichtlich in~ Laufe des Jahres 1969 zur Auflage gelangen

wird. Die Beschwerde ist abzuweisen.

6. Beschwerde der Herren Prof. Dr. Peter Waldner und
~röhlicherKaufmaflfl~lOhwUrn, vertreten durch Herrn

Dr. Max Reber, Fürsprech, Solothurn

Die Beschwerdeführer beantragen die Aufhebung dbr Projek—

tierungszone. Diese sei entlang der G-emeindegrenze

Solothurn/Bellach festzulegen. In der Begründung wird darauf

hingewiesen, dass durch die geplante Linienführung der
t!1\1ittlex~en Westtangente“ das Brühlüuartier von der übrigen

Stadt abgetrennt werde, Im übrigen würden die Beschwerde—

führer in ihren Rechten als Eigentümer der Grundstücke

GB Solothurn Nr. 3645 und 3631 beeinträchtigt.

Wie bereits unter Abschnitt III, Ziff. 1 — 5 erwähnt, ist

das vorliegende Projekt das Resultat sehr umfangreicher und

intensiver Studien der Regionaiplanungsorgane sowie der

technischen Fachinstanzen von Kanton und Stadt Solothurn.

Die Verlegung der Zufahrtsstrasse an die westliche Stadt—
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grenze schliesst, wie be~eits erläutert wurde2 die Notwendig

keit der ~‘Nittleren Westtangente“ keinesfalls aus. Die

Beschwerde ist deshalb abzuweisen.

7. Beschwerde vän~rat~Dr:G~rtrudVo~t—Kofmehl9 zum Mutten
hof, Solothurn, vertreten durch Herrn lic. jur. Hans Sesseli,

Pürsprech, Solothurn

Die Besclawerdeführerin ist Eigentümerin der Grundstücke

GB Solothurn Nr. 2891, 2040, 2046 und 2048 im Erühlgebiet,

welche durch die Projektierungszone stark tangiert werden0

Sie beantragt deshalb eine Verengerung dieser Zone und eine

Verschiebung, damit ihre Liegenschaften weniger betroffen

werden.

Der Wunsch, die Achse der Zufahrtsstrasse etwas nach Osten

zu verschieben2 damit eine gleichmässige Belastung der

beidseits der Zufahrtsstrasse anstoss~nden Grundstücke er

folgt, wird entgegengenommen und bei Auflage des Strassen—

und Baulinienplanes soweit als mdglich berücksichtigt.

Eine Verengerung der Zond wäre im heutigen Verfahren unzweck—

mässig, und es ist darauf hinzuweisen, dass in diesem Ver

fahren weder auf Beschwerden gegen die genaue Lage der Zu—

fahrtsstrasse noch af Entschädigungsansprüche für das durch

die Projektieru~gszone betroffene und vom Strassenbau be—

notigte Land eingetre ben werden kann Nach dem National—

strassengesetz und dem kant. Einführungsgesetz zum

Nationalstrassengesetz sind dafür besondere Verfahren vor

gesehen, die später durchgeführt werden und es allen Be

troffenen ermöglichen werden, ihre Rechte zu wahren. Die

Beschwerde ist deshalb abzuweisen.

IV.

Da die Pestlegungder vom Regierung~rat bereits rechts—

kräftig verfügten Pro~ektierungSZonC eine provisorische

und rein vors orgliche Massnahme darstelle und deshalb die

vorliegenden Beschwerden ebenfalls lediglich vorsorglicher

Natur sind, wird im Sinne eines Entg~genkoniniens von

Entdcheidgebührefl und der Erhebung von Verfahrenskosten

Umgang genommen~
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v.

Es wird
beschlossen

1. Die unter Abschnitt 1 aufgeführten sieben Beschwerden

werden abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann.

2. Kosten und 5-ebühren werden keine erhoben.

Der Stellvertreter
des Staatsschreibers:

Ausferti~un~en

Bau—Departement (5)
Kant. liefbausmt (5)
Juristische Sekrst~re des Bau—Departementes (4)
Stellvertreter des Kantonsingenisurs (5) mit 2 Plänen
Kant. Hochbauant (2)
Kant. Amt für Wasserwirtschaft (2)
~ Planungsstelle (2)
Ammannamt der Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn (5)
Ammannamt der Einwohnergemeinde, 4562 Biberist (5)
Sämtliche Beschwerdeführer durch ihre Anwälte (7)

per EINSCHREIBEN




